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RS OGH 1988/12/21 14Os183/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1988

Norm

StGB §223 Abs2

Rechtssatz

Wird eine Urkunde trotz einer in einem bestimmten Punkt erfolgten Verfälschung im Rechtsverkehr verwendet, so

entspricht dies § 223 Abs 2 StGB nur dann, wenn diese Verfälschung für die konkrete Verwendung bedeutsam war.

Entscheidungstexte

14 Os 183/88
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